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Einleitung

I. Aktualität des außenwirtschaftsrechtlichen Themas

Mit aller Wucht hat zuletzt die militärische Invasion Russlands in die Ukraine das
Außenwirtschaftsrecht mit seinem Instrument der Wirtschafts- und Finanzsanktio-
nen gegen Länder, Personen und Organisationen in das Bewusstsein der Allge-
meinheit gebracht. Nachdem bereits im Zuge der Invasion der Krim durch die
Russische Föderation im Jahre 2014 vom Rat der Europäischen Union (EU) im
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) nach Art. 29
EUV u.a. ein Waffenembargo sowie Handelsbeschränkungen für Dual-Use-Güter1

und bestimmte Güter für die Erdölindustrie sowie Beschränkungen des Zugangs zum
Kapitalmarkt der EU beschlossen worden waren, wurden diese Maßnahmen auf-
grund der aktuellen Situation nunmehr ausgeweitet und verschärft.2Hierdurch ist der
Bereich des Außenwirtschafts(straf)rechts wieder vermehrt in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt.

II. Kern der Arbeit

Um den Kern der vorliegenden Arbeit zu verstehen, die sich ausweislich ihres
Titels der Behandlung des Irrtums im Bereich des Außenwirtschaftsstrafrechts
widmet, muss man sich zunächst den Mechanismus von Wirtschafts- und Finanz-
sanktionen vor Augen führen. Solche Sanktionsmaßnahmen, ob sie nun wie im Falle
Russlands auf Beschlüssen des Rates der EU beruhen oder in anderen Fällen, etwa
bezogen aufNordkorea, auf Beschlüssen des Sicherheitsrates der VereintenNationen
(VN) – jeweils im Rahmen der GASP –, sind zwar völkerrechtlich für die Mit-
gliedsstaaten verbindlich, müssen jedoch durch EU-Verordnungen oder nationale
Rechtsakte umgesetzt werden, damit sie zu unmittelbar geltendem Recht werden.
Letzteres, also die Umsetzung durch nationales Recht, gilt aufgrund der Kompe-
tenzverteilung zwischen der EU und deren Mitgliedsstaaten für Waffenembargos.3

Neben Embargos, die sich auf ganze Länder beziehen, gibt es auch solche, die nur
bestimmte Personen betreffen, etwa wenn es um Maßnahmen gegen bestimmte
Terrororganisationen geht. Hier werden im Anhang der jeweiligen EU-Verordnung

1 Zum Begriff des Dual-Use-Guts siehe noch Kapitel 1 B. IV. 5. g) Fn. 144.
2 https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Russland/russ

land_node.html, zuletzt aufgerufen am 04.12.2022, 15:10 Uhr.
3 Müko-StGB-Wagner, 3. Aufl., Vorbemerkung zu § 17 AWG Rn. 24.
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diejenigen natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisa-
tionen in einer Liste (sog. Namensliste) aufgezählt, die vomEmbargo betroffen sind.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Ahndung von Verstößen gegen ange-
ordnete Sanktionsmaßnahmen schafft hierzulande das Außenwirtschaftsgesetz
(AWG) mit seinen Strafnormen § 17 und § 18 AWG.4 Dabei fällt auf, dass beide
Strafnormen auf andere Rechtsakte verweisen; im Falle von § 17 AWG, der den
Verstoß gegen Waffenembargos regelt, auf eine nationale Rechtsverordnung (und
zwar die Außenwirtschaftsverordnung), im Falle von § 18 AWG, der alle sonstigen
vom Gesetzgeber für strafwürdig befundenen Verstöße gegen europäisches oder
nationales Außenwirtschaftsrecht betrifft, v. a. auf EU-Verordnungen und auf die
Außenwirtschaftsverordnung (AWV).5 Diese Form von sog. Blankettgesetzgebung
findet ihren Grund vor allem darin, dass hierdurch eine flexible und kurzfristige
Anpassung auf eingetretene außenwirtschaftliche Erfordernisse möglich ist – indem
(nur) die Verordnung angepasst, aber kein langwieriges Gesetzgebungsverfahren
durchlaufen werden muss, können rechtsverbindliche Änderungen schnell vorge-
nommen werden.6

Durch die Unionsrechtsakzessorietät bzw. Verwaltungsakzessorietät der Straf-
vorschriften des AWG kann das strafbare Verhalten jedoch erst ausgemacht werden,
wenn die Rechtsakte, auf die §§ 17, 18 AWG verweisen – die sog. Ausfüllungs-
normen –, eingesehen werden. Teilweise bestehen hier regelrechte „Verweisungs-
ketten“, indem etwa in der Ausfüllungsnorm, die das verbotene Handeln umschreibt,
auf eineNamensliste oder eine Liste vonGegenständenweiterverwiesenwird, sodass
das verbotene Handeln nur in Bezug auf die dort genannten Personen oder Orga-
nisationen bzw. Gegenstände gilt.

Genau diese Tatsache, nämlich dass das vollständige strafbare Verhalten nicht aus
den Tatbeständen der §§ 17, 18 AWG allein ersichtlich ist, wird von zahlreichen
Stimmen in der Literatur zum Anlass für eine von den üblichen Grundsätzen der
§§ 16, 17 StGB abweichenden Vorsatz- und Irrtumsdogmatik genommen. Sowie die
allgemeine Irrtumslehre ein nach wie vor stark umstrittenes Feld des allgemeinen
Strafrechts ist, reicht auch der Streit um die irrtumsrechtliche Behandlung von
Blankettnormen schon weit über hundert Jahre zurück7 und hat nichts von seiner
Aktualität eingebüßt. Während die herrschende Meinung die verweisende Blan-
kettnorm und die ausfüllende(n) Norm(en) „zusammenliest“ und auf den so gebil-

4 Zur Kompetenzverteilung zwischen VN bzw. EU und dem nationalen Gesetzgeber siehe
noch Kapitel 1 B. IV. 4. und 5. a).

5 Vgl. BT-Drucks. 17/11127, S. 26.
6 Vgl. Erbs/Kohlhaas-Diemer, 242. EL, Vorbemerkungen zu §§ 17 bis 19 AWG Rn. 5.
7 Siehe dazu etwa schon Kohlrausch, S. 118 ff., 180 f., wobei der Begriff „Blankett“ noch

nicht erwähnt wird.
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deten Gesamttatbestand die allgemeinen Irrtumsregeln anwendet,8 möchte eine in
den letzten Jahren an Anhängern gewinnende Auffassung anders vorgehen. Bei
Blankettnormen wie denen des Außenwirtschaftsstrafrechts müsse der Täter, so die
gängige Begründung, um die Existenz des durch die Ausfüllungsnorm statuierten
Gebots oder Verbots wissen – ansonsten könne von vorsätzlichem Handeln nicht die
Rede sein.9 Kenne der Täter beispielsweise eine sein Handeln verbietende Embar-
goverordnung nicht oder wisse er nicht, dass eine bestimmte von ihm ausgeführte
Ware in einem Anhang einer solchen Verordnung genannt werde, müsse ihm ein
vorsatzausschließender Irrtum zugestanden werden.

Begründet wird dies vor allem damit, dass, anders als bei den Straftatbeständen
des Kernstrafrechts, die durch das Nebenstrafrecht sanktionierten Verhaltensweisen
nicht allein durch die Sozialisierung für jeden als Unrecht erkennbar, teilweise sogar
„unrechtsneutral“ seien.10 Hier wird oft der Begriff des mangelnden „Unrechtsap-
pells“ genannt, der von der Tatbestandsverwirklichung ausgehe.11 Anders als etwa
ein Dieb, der schon durch die Verwirklichung seiner Handlung einen sog. Un-
rechtsimpuls erfahre und daher die Möglichkeit habe, sich auch gegen seine Tat zu
entscheiden, soll derjenige, der etwa entgegen einer EU-Verordnung einer gelisteten
Person wirtschaftliche Güter zur Verfügung stellt, nur mit einer „unrechtsneutralen“
oder sogar „sozialadäquaten“ Pflicht konfrontiert sein,12 von der kein Impuls aus-
gehe, das Handeln zu unterlassen.

Einige Tatbestände der §§ 17, 18AWG sowie § 22aAbs. 1 KrWaffG, der in dieser
Arbeit aufgrund der thematischen Nähe ebenfalls mitbehandelt wird, stellen auch
den Verstoß gegen Genehmigungspflichten für teilweise in anderen Normen näher
ausgeführte Handlungen unter Strafe. So verbietet etwa § 18 Abs. 2 Nr. 1 Var. 1
AWG, „ohne Genehmigung nach § 8 Abs. 1 AWV dort genannte Güter auszufüh-
ren“. Während schon keine Einigkeit darüber besteht, ob das Genehmigungsmerk-
mal als negatives Tatbestandsmerkmal oder Rechtfertigungsgrund einzustufen ist13

8 BVerfGE 153, 310 (351 f.); BGH NStZ-RR 2003, 55 (56); Backes, S. 43; BeckOK-StGB-
Kudlich, 54. Ed., § 16 Rn. 16; Fischer, § 1 Rn. 10; Sch/Sch-Sternberg-Lieben/Schuster, § 15
Rn. 101; Schuster, S. 157 ff.; von der Heide, S. 39; Walter, S. 360; Warda, S. 36 ff.

9 Bülte, JuS 2015, 769 (776); Enderle, S. 332 ff., 339 ff., 352 f.; Erbs/Kohlhaas-Diemer,
242. EL, § 17 AWG Rn. 41; Müller-Magdeburg, S. 200, 206, 224; Papathanasiou, S. 119,
278 f., 281; Roxin, Tiedemann-FS 2008, 375 (381); ders., Neumann-FS 2017, 1023 (1033 ff.);
Schlüchter, S. 105, 116; dies., wistra 1985, 43 (44 f.); Tiedemann, S. 388; vgl. auch ders.,
Geerds-FS 1995, S. 95 (108).

10 NK-StGB-Neumann, § 17 Rn. 90.
11 Vgl. Lackner/Kühl-Kühl, § 17 Rn. 1; Platzgummer, S. 63; Samson, Strafverfolgung,

S. 99 (100, 104); Tischler, S. 19; Wessels/Beulke/Satzger, AT, Rn. 364.
12 Krell, NZWiSt 2013, 114 (115).
13 BGH NJW 1994, 61 (62); BGH NJW 1996, 1604 (1605); BGH NStZ-RR 2003, 55 (56);

BGH NStZ 2007, 644; BGH NJW 2018, 3467 (3468); OLG Celle NStZ 2005, 412; OLG
Frankfurt a.M. NStZ-RR 2006, 353; Brauer, S. 46 ff.; KK-OWiG-Rengier, Vorbemerkungen
zu den §§ 15, 16 Rn. 15; Kudlich/Oğlakcıoğlu, WirtschaftsstrafR, Rn. 71d; Lenckner, Pfeiffer-
FS 1988, S. 27; Löw, S. 112; Matt/Renzikowski-Rettenmaier/Gehrmann, Vor § 324 Rn. 6 f.;
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